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(Auszug aus: Dr. Christian Sachse: Informationen zu Brandenburger Spezialheimen, Arbeits-Fassung: 23. Mai 2012 
auf www.christian-sachse.de) 
 
Bezirk Cottbus, Kreis Forst: Durchgangsstation im Kinderheim „Arthur Dommaschk“ R.-Rothkegel-Straße 104a 
 

In Forst gab es im Jahr 1952 ein Jugendwohnheim und ein Kinderheim „Arthur Dommaschk“.
1
 

Die Adressen sind nicht bekannt. Das Jugendwohnheim wurde in einem Bericht aus dem Jahr 

1981 erwähnt.
2
 Im Jahr 1986 wurde das Heim als „Sonderheim“ bezeichnet. Es ist jedoch mit 

Sicherheit davon auszugehen, dass damit keine Zugehörigkeit zum Kombinat Sonderheime (s.d.) 

gemeint ist.  

In Forst wurde am 1. September 1987 im Kinderheim „A. Dommaschk“, R.-Rothkegel-Straße 104 

a, eine Durchgangsstation eingerichtet. Sie sollte Kinder bis zum 12. Lebensjahr aufnehmen.
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